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1. Allgemeines  
1.1  Wir liefern nur zu unseren nachstehenden Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, auch 
soweit bei ständigen Geschäftsbeziehungen später eine Bezugnahme nicht mehr ausdrücklich erfolgt. 
Entgegenstehende Bedingungen des Kunden haben für uns keine Gültigkeit. Schweigen auf Auf-
tragsbestätigungen, die auf abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden verweisen, ist nicht als 
Einverständnis anzusehen. Mit der Annahme unserer Lieferung erklärt sich der Kunde unwiderleglich mit 
der ausschließlichen Geltung unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen einverstanden.   
1.2  Alle von uns abgegebenen Angebote sind freibleibend. Bestellungen gelten erst als angenommen, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Unsere Auftragsbestätigung ist für den Vertragsinhalt 
maßgebend, wenn uns nicht innerhalb von 14 Tagen nach Datum unserer Auftragsbestätigung ein 
schriftlicher Widerspruch zugeht.  
1.3  Vor oder bei Abschluss des Vertrages getroffene Nebenabreden bedürfen in jedem Fall zu ihrer 
Wirksamkeit unseres schriftlich erklärten Einverständnisses.  
1.4  Werden bei Auslandsgeschäften INCOTERMS vereinbart, so gelten die von der internationalen 
Handelskammer in Paris jeweils festgelegten und veröffentlichten Definitionen.  
1.5  Der Verkauf, Weiterverkauf und die Disposition der Lieferungen und Leistungen sowie jedweder 
damit verbundener Technologie oder Dokumentation kann dem deutschen, EU-, US-Exportkontrollrecht 
und ggf. dem Exportkontrollrecht weiterer Staaten unterliegen. Ein Weiterverkauf in Embargo-Länder 
bzw. an gesperrte Personen bzw. an Personen, welche die Lieferungen und Leistungen militärisch, für 
ABC-Waffen oder für Kerntechnik verwenden oder verwenden können, ist genehmigungspflichtig. Der 
Kunde erklärt mit der Bestellung die Konformität mit derlei Gesetzen und Verordnungen sowie, dass die 
Lieferungen und Leistungen nicht direkt oder indirekt in Länder geliefert werden, die eine Einfuhr dieser 
Waren verbieten oder einschränken. Der Kunde erklärt, alle für die Ausfuhr bzw. Einfuhr notwendigen 
Genehmigungen zu erhalten.  
  
2. Preise und Zahlungen  
2.1  Unsere Preise verstehen sich ab Werk Salem ausschließlich Verpackung, Fracht und  
Versicherung. Den vereinbarten Preisen wird im Inland die Mehrwertsteuer in der jeweiligen  
gesetzlichen Höhe zugeschlagen.  
2.2  Vorbehaltlich einer anderslautenden Auftragsbestätigung sind unsere Rechnungen innerhalb von 30 
Tagen nach Rechnungsdatum rein netto zu bezahlen.   
2.3  Bei Lieferungen an Kunden mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder bei 
Lieferungen, die für den Export aus den vorgenannten Gebieten bestimmt sind, sind wir berechtigt, die 
Stellung eines unwiderruflichen Akkreditivs einer im Inland als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen 
deutschen Bank oder Sparkasse zu verlangen und die Ware nur gegen Stellung des Akkreditivs zu 
liefern.   
2.4  Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt nur zahlungshalber. Alle Kosten und Spesen für 
die Diskontierung oder Einziehung der Wechsel trägt der Kunde.    
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Kundeninformation          
Zur Geschäftsanbahnung/ Lieferung von Waren/ Abschätzung des Vorleistungsrisikos/ Bestellung von 
Waren/ werden wir in unregelmäßigen Abständen von einer  EuroTreuhand Inkasso, eine Wirtschafts-
auskunft (Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit) einholen und diese bei uns bis zur Zahlung der Rechnung 
speichern.   
Mit dieser Information kommen wir der Benachrichtigungspflicht nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
nach. 
2.5  Werden uns Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, werden alle 
unsere Forderungen sofort zur Zahlung fällig. In diesem Fall steht uns das Recht zu, ohne Rücksicht auf 
die Laufzeit angenommener Wechsel Barzahlung gegen Rückgabe der Wechsel zu verlangen. Unsere 
Rechte aus § 321 BGB bleiben unberührt.   
2.6  Der Kunde ist nicht berechtigt gegenüber unseren Forderungen ein Zurückbehaltungsrecht geltend 
zu machen oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, soweit sie nicht ausdrücklich von uns anerkannt 
oder rechtskräftig festgestellt sind.  
  
3. Lieferung, Gefahrübergang und Entgegennahme  
3.1  Der Versand erfolgt stets auf Kosten und Gefahr des Kunden. Die Lieferungen werden nur auf 
ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten gegen Transportschäden versichert.   
3.2  Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware unser Werk verlässt, und zwar auch dann, 
wenn Teillieferungen erfolgen. Im Falle der Abholung durch den Kunden geht die Gefahr bereits mit 
Anzeige der Versandbereitschaft über.  
3.3  Gelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden 
unbeschadet, seiner Rechte aus Abschnitt 6. dieser Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, 
entgegenzunehmen.   
  
4. Lieferzeit  
4.1  Verbindliche Termine für Lieferungen oder Leistungen (Liefertermine) müssen ausdrücklich als 
solche schriftlich vereinbart werden. Eine vereinbarte Frist für Lieferungen oder Leistungen (Lieferfrist) 
beginnt erst mit Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Kunden, jedoch nicht vor Beibringung der 
vom Kunden zu liefernden technischen Angaben, bei Auslandsaufträgen erst nach Vorliegen des 
Akkreditivs nach Abschnitt 2.3 dieser Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Nach 
Vertragsabschluss vereinbarte Änderungen oder Erweiterungen des ursprünglichen Auftragsumfanges 
verlängern bzw. verschieben die ursprünglichen Lieferfristen bzw. -termine angemessen.   
4.2  Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf den Liefergegenstand unser Werk verlassen 
hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Teillieferungen sind zulässig.  
4.3  Der Kunde kann zwei Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer 
unverbindlichen Lieferfrist uns schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Mit dieser 
Mahnung geraten wir in Verzug. Geraten wir in Verzug, ist der Kunde verpflichtet, uns schriftlich eine  
angemessene Nachfrist zu setzen und diese mit einer Ablehnungsandrohung zu verbinden. Nach 
fruchtlosem Ablauf der Nachfrist ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.   
4.4  Liefer- und Leistungsstörungen aufgrund höherer Gewalt oder infolge von Arbeitskämpfen, 
behördlichen Eingriffen, Betriebsstörungen, Materialbeschaffungs- oder Energieversorgungs-
schwierigkeiten oder sonst unvorhersehbaren außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen, 
jeweils gleichgültig, ob diese Umstände in unserem Unternehmen oder bei unseren Unterlieferanten 
eintreten, verlängern die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung. Hiervon nicht erfasst sind Fälle, in 
denen wir unsere terminliche Verpflichtung trotz Vorhersehbarkeit dieser Umstände eingegangen sind, 
oder mögliche und zumutbare Maßnahmen zur Verhinderung oder Abwendung der Leistungsstörung 
nicht ergriffen haben oder in denen die Behinderung selbst von uns verschuldet ist. Entsprechend den 
vorgenannten Bestimmungen sind die genannten Umstände auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn 
sie während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten. Auf diese Bestimmungen können wir uns 
nur berufen, wenn wir dem Kunden den Eintritt und die voraussichtliche Dauer solcher Störungen 
unverzüglich mitteilen.   
4.5  Wenn dem Kunden wegen einer Verzögerung, die von uns zu vertreten ist, ein Schaden erwächst, 
so ist er zum Schadensersatz berechtigt. Die Höhe des Schadensersatzes ist begrenzt auf 1 % für jede 
volle Woche des Verzuges - einzelne Tage bruchteilig -, höchstens 5 % des Vertragswerts. Hiervon  

 



 

Scheidegg Systemtechnik GmbH, In Oberwiesen 25, 88682 Salem – Neufrach 
Stand: 01.03.2013 

Gültig: 2012 
Seite 3von5 

 
unberührt bleibt unsere Haftung nach Abschnitt 7.2 und 7.3 dieser Verkaufs-, Liefer-, und 
Zahlungsbedingungen.  
  
5. Eigentumsvorbehalt  
5.1  Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller unserer Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Kunden unser Eigentum (Vorbehaltsware), auch wenn die einzelne Ware 
bereits bezahlt worden ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für 
unsere Saldoforderung.  
5.2  Bis zum Eigentumsübergang hat der Kunde den Liefergegenstand gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer, 
Wasser und sonstige Schäden zu versichern. Der Kunde tritt bereits jetzt alle Rechte aus den 
Versicherungsverträgen und seine Ansprüche gegen deren Versicherer an uns ab. Wir nehmen die 
Abtretung an.  
5.3  Der Kunde darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei 
Pfändungen sowie Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen hat uns der Kunde unverzüglich zu 
benachrichtigen.  
5.4  Kommt der Kunde mit einer Zahlungsfrist oder der Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks ganz 
oder teilweise in Verzug oder verhält er sich in sonstiger Weise vertragswidrig, so sind wir zur Rück-
nahme der Eigentumsvorbehaltsware nach Mahnung berechtigt. Dies gilt auch, wenn beim Kunden eine 
Überschuldung oder Zahlungseinstellung vorliegt, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein 
Vermögen beantragt wird, oder sonst eine wesentliche Verschlechterung seiner wirtschaftlichen 
Verhältnisse eintritt. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts, sowie eine Pfändung der 
Liefergegenstände durch uns, gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.   
5.5  Ist unser Kunde gewerbsmäßig mit dem Weiterverkauf der Liefergegenstände beschäftigt, so ist er 
berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang zu seinen normalen Bedingungen 
weiterzuveräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Für den Fall der Weiterveräußerung wird uns  
bereits jetzt die Forderung aus dem entsprechenden Rechtsgeschäft in Höhe unseres Rechnungswertes 
abgetreten. Wir nehmen die Abtretungserklärung hiermit an. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der 
Kunde auch nach der Abtretung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf ermächtigt. Unsere  
Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die 
Forderungen nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt. Wir können jederzeit verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und  
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.  
5.6  Wird Eigentumsvorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, die uns nicht gehören, vom Kunden 
weiterverkauft, so wird uns bereits jetzt die Forderung des Kunden gegen den Abnehmer in Höhe des 
zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Lieferpreises abgetreten. Verarbeitung oder Umbildung  
der Eigentumsvorbehaltsware erfolgen stets für uns, ohne dass wir damit eine Verpflichtung 
übernehmen. Im Falle der Weiterverarbeitung oder Verbindung mit von Dritten gelieferten Gegenständen 
verbleibt uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Werts der von uns gelieferten 
Ware zu der neuen Sache.  
 5.7  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.  
  
6. Gewährleistung und Mängelrüge  
6.1  Der Kunde hat die gelieferte Ware unverzüglich nach Empfang sorgfältig zu prüfen und evtl. 
Mängelrügen unverzüglich nach Erkennbarkeit schriftlich bei uns geltend zu machen.  
6.2  Im Falle mangelhafter Lieferung bzw. Leistung hat der Kunde nach unserer Wahl Anspruch auf 
Nachbesserung oder kostenlose Ersatzlieferung (Nacherfüllung). In diesem Fall übernehmen wir die 
zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen (insbesondere Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten). Bei Fehlschlagen auch der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der 
Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises bzw. Werklohns (Minderung) verlangen oder 
vom Vertrag zurücktreten. Ein Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Mangel den Wert oder die Taug-
lichkeit der Kaufsache bzw. des Werkes nur unerheblich mindert. Eine Nachbesserung gilt im Regelfall 
nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen. Kommen wir mit der Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung in Verzug, kann der Kunde nach fruchtlosem Ablauf einer schriftlich gesetzten Nachfrist 
dieselben Rechte geltend machen. § 440 BGB und unsere Haftung nach Abschnitt 7.2 und 7.3 dieser  
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Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen bleiben unberührt.  
  
6.3  Eine Garantie für die Beschaffenheit der Kaufsache bzw. des Werkes im Sinne von § 443 BGB 
muss von uns ausdrücklich schriftlich übernommen werden, soweit es sich nicht um eine 
Verbrauchsgüterkauf handelt.   
6.4  Eine Gewährleistung scheidet aus, wenn unser Liefergegenstand eigenmächtig, insbesondere durch 
Einbau von fremden Teilen, verändert worden ist, und nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 
Fehler hierauf zurückzuführen ist.   
6.5  Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Ablieferung der Kaufsache bzw. bei Werkleistungen ab 
Abnahme. Dies gilt nicht, wenn die Sache entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat.  
6.6  Wir können die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der Kunde mit seinen Verpflichtungen 
in Verzug ist. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen etwaiger Liefermängel bis zum doppelten Betrag der 
Nachbesserungskosten wird hierdurch nicht berührt.  
  
7. Haftung  
7.1  Schadensersatzansprüche wegen allen Pflichtverletzungen aus dem Schuldverhältnis und aus 
unerlaubter Handlung sind – insbesondere hinsichtlich Folgeschäden – ausgeschlossen.   
7.2  Unberührt bleibt unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, für ausdrückliche schriftliche Garantien 
sowie in allen Fällen, in denen uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.   
7.3  Für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten im Sinne von § 307 Abs. 2 Satz 2 
BGB haften wir auch im Falle einfacher Fahrlässigkeit jedoch nur für den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden und nur bis zur Höhe der Deckungssumme unserer 
Haftpflichtversicherung.  
7.4  Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren 
spätestens in einem Jahr seit Ablieferung der Sache an den Kunden, im Fall der deliktischen Haftung ab 
Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis von den Anspruch begründenden Umständen und der  
Person des Ersatzpflichtigen.  
7.5  Ist der Kunde ein Zwischenhändler für die an ihn gelieferte Sache und der Endabnehmer der Ware 
ein Verbraucher, gelten für die Verjährung eines etwaigen Rückgriffanspruches des Kunden gegen uns 
die gesetzlichen Bestimmungen.  
7.6  Bei Lieferung von Software haften wir für den Verlust oder die Veränderung von Daten, die durch 
das Programm hervorgerufen worden sind, nur in dem Umfang, der auch dann vermeidbar wäre, wenn 
der Kunde seiner Datensicherungspflicht in adäquaten Intervallen, mindestens jedoch täglich, nachge-
kommen wäre.  
  
8. Softwarenutzung  
8.1  Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht 
eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur 
Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf  
mehr als einem System ist untersagt.  
8.2  Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) 
vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der 
Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen 
oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers zu verändern.  
8.3  Quellprogramme werden in der Regel nicht zur Verfügung gestellt, ihre Überlassung erfolgt nur 
aufgrund einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.  
8.4  Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben 
beim Lieferer bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.  

 
9. Entsorgung  
9.1  Der Kunde hat unsere warenbegleitenden Informationen bei der Entsorgung der Ware zu beachten 
und sicherzustellen, dass die Ware ordnungsgemäß, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, 
entsorgt wird.  
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9.2  Ist der Kunde ein Unternehmer, ist er verpflichtet, die Entsorgung auf eigene Kosten vorzunehmen. 
Bei Weiterverkauf der Ware oder deren Bestandteilen, hat der Kunde diese Verpflichtung auf den 
nächsten Käufer zu übertragen. Ist der Kunde ein Verbraucher, gelten die gesetzlichen Vorschriften  
hinsichtlich der Entsorgung.  
 
10. Vertraulichkeit  
10.1  Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die uns im Zusammenhang 
mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich, es sei denn, die Vertraulichkeit ist 
offenkundig.   
10.2  Wir weisen darauf hin, dass wir personenbezogene Daten speichern, die mit unserer 
Geschäftsbeziehung zu Ihnen zusammenhängen, und diese Daten auch an mit uns in der  
Unternehmensgruppe verbundene Unternehmen übermitteln.  
 
11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht  
1. Ausschließlicher Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist unser Firmensitz 88682 Salem-Neufrach. 
Soweit unsere Kunden Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches sind, wird Überlingen/Konstanz 
als Gerichtsstand vereinbart. Dies gilt nicht für das Mahnverfahren. Wir sind jedoch auch berechtigt, 
Ansprüche an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand geltend zu machen.   
2. Die Rechtsbeziehungen zu unserem Kunden unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
mit Ausnahme der internationalen Kaufrechtsgesetze.  
  
12. Änderungen, Unwirksamkeitsklausel  
1. Änderungen dieser Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen oder sonstiger vertraglicher Abreden 
sind schriftlich niederzulegen.  
2. Sollten einzelne Teile dieser Verkaufsbedingungen durch Gesetz oder Einzelvertrag entfallen, so wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


